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Weisung der Universitätsleitung über die Beschaffung, die Nutzung und
Finanzierung von Mobiltelefonen sowie die Entschädigung von Telefon-
spesen für Mitarbeitende der Universität Bern

'1. Geltungsbereich und Grundsätze
Die vorliegende Weisung gilt für alle Mitarbeitenden der Universität Bern und regelt
die Beschaffung, Nutzung und Finanzierung von Mobiltelefonen sowie die Entschädi-
gung von Telefonspesen über universitäre Kredite.

Es gelten folgende Grundsätze:

. Es besteht kein Anspruch auf ein durch die Universität finanziertes Mobiltelefon.

. Für Telefongespräche ist grundsätzlich der kostengünstigste Weg zu wählen:

a) Universitätsnetz (intern 4-stellig) vor öffentlichem Festnetz;

b) Festnetz vor Mobilnetz.

2. Voraussetzung für die Abgabe von Mobiltelefonen an un¡versitäre Mitar-
beitende
Bei ausgewiesenem und anhaltendem geschäftlichen Bedarf kann universitären Mit-
arbeitenden ein Moþiltelefon zur Verfügung gestellt werden.

Es entscheidet die finanzverantwortliche Person der lnstitution auf Antrag der vorge-
setzten Stelle des Mitarbeitenden.

3. Bedingungen für den Betrieb und die Finanzierung von universitären
Mobiltelefonen
Die Universität Bern vedügt über einen Corporate-mobile-network-Vertrag (CMN) und
profitiert dadurch von den g[rnstigen Abonnements- und Gesprächsgebuhren, welche
die Schweizerische lnformatikkonferenz (SlK) für alle öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften in der Schweiz ausgehandelt hat. lnnerhalb der CMN User Group können al-
le Gespräche (Mobiltelefon - Mobiltelefon sowie Mobiltelefon - Festnetz) kostenlos
geführt werden. Neben den finanziellen Vergünstigungen bietet CMN auch technische
Funktionalitäten, wie zum Beispiel die interne (4-stellige) Wahl ab dem Mobiltelefon
auf das universitäre Festnetz.

Daher ist Folgendes zu beachten:



. Universitäre Mobiltelefone müssen zwingend im CMN betrieben werden.
Die Abteilung Betrieb und Technik kann aus technischen oder finanziellen Gründen
Abweichungen zu dieser Regelung bewilligen.

. Der Mobilnetzanbieter wird durch die Abteilung Betrieb und Technik bestimmt. Sie
ist verantwortlich für das Aushandeln von Spezialkonditionen.

. Vertragsnehmer und Abonnent von universitären Mobiltelefonen ist immer die Uni-
versität Bern, Abteilung Betrieb und Technik, Gesellschaftsstrasse 6, 3012 Bern.

. Rechnungs- und Korrespondenzadresse ist die Adresse der jeweiligen lnstitution.

. Gebühren für die private Nutzung von universitären Mobiltelefonen müssen grund-
sätzlich durch die Mitarbeitenden bezahlt werden. Für die Verrechnung dieser Kos-
ten sind die jeweiligen lnstitutionen verantwortlich.

4. Beschaffung von universitären Mobiltelefonen

Bei der Beschaffung eines universitären Mobiltelefons sind folgende Punkte zu
beachten:

. Die Abteilung Betrieb und Technik unterstützt die lnstitutionen bei der Auswahl des
Abonnementstyps sowie des Mobiltelefons.

. Die Bestellung von Geräten, der Vertragsabschluss sowie Abonnementsänderun-
gen können nur via Abteilung Betrieb und Technik ausgelöst werden.

. Die Kosten für die Anschaffung des Geräts, für das Abonnement sowie für den Be-
trieb (Telefongespräche, SMS, Datenverkehr) gehen zu Lasten der jeweiligen uni-
versitären I nstitution.

5. Ubernahme von privaten Mobiltelefonen ins CMN der Universität
Bereits bestehende Mobiltelefonverträge können unter folgenden Bedingungen in das
CMN integriert werden:

. Das Mobiltelefon muss geschäftlich genutzt werden.

. Die Telefonnummer muss zwingend auf die Universität überschrieben werden.

. Ablösekosten aufgrund bestehender Verträge mit anderen Mobiltelefonanbietern
müssen durch die universitäre lnstitution getragen werden.

. Bei Beendigung des universitären Anstellungsverhältnisses kann eine früher private
Telefonnummer auf Antrag wieder auf die/den ursprüngliche/n lnhaberin/lnhaber
zurück übertragen werden. Über die Rückgabe der Telefonnummer entscheidet die
vorgesetzte Stelle des austretenden M itarbeiters.

. Ursprünglich universitäre Telefonnummern werden grundsätzlich nicht an ehemali-
ge Mitarbeitende abgegeben.

6. Verrechnung von privaten Telefongebühren
Die Kosten für das Abonnement werden in der Regel durch die lnstitution getragen.

Für die Verrechnung von privaten Telefongebühren (Telefongespräche, SMS, Daten-
verkehr) kann eine effektive oder pauschale Abrechnungsart angewendet werden.
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Die Abrechnungsad wird durch die finanzverantwortliche Person der lnstitution festge-
legt.

Effektive Abrechnung

Bei der effektiven Abrechnung von privaten Telefongebühren (Telefongespräche,

SMS, Datenverkehr)wird davon ausgegangen, dass das universitäre Mobiltelefon
primär geschäftlich venruendet wird.

Die Abrechnung der privaten Telefongebühren edolgt aufgrund des Verbindungs-
nachweises und wird durch die vorgesetzte Stelle kontrolliert.

Pauschale Abrechnung

Bei der pauschalen Abrechnung von privaten Telefongebühren (Telefongespräche,
SMS, Datenverkehr) wird davon ausgegangen, dass mindestens 2Q Prozent der Te-
lefongebühren privater Natur sind.

Der durch die Mitarbeitenden zu bezahlende prozentuale Gebührenanteil ist aufgrund
einer Zusammenstellung der jährlichen Telefonrechnungen zu bestimmen. Dieser
Prozentsatz muss periodisch überprüft werden.

Die pauschale Abrechnung ist durch die zuständige lnstitution einmaljährlich auf-
grund der effektiven Kosten per Mitte Jahr vorzunehmen.

7. Kontrolle
Für die Einhaltung dieser Weisung sind die jeweiligen Vorgesetzten sowie die Finanz-
verantwortl ichen der I nstitutionen verantwottl ich.

Die Überprüfung erfolgt durch die kantonale Finanzkontrolle.

8. lnkrafttreten
Diese Weisung tritt per sofort in Kraft. Sie ersetzt die Weisung vom 21. Juni 2005

Bern, 25. Oktober 2011 lm Namen der Universitätsleitung
Der Rektor:

Prof. Dr. M. Täuber

Seite 3/3


